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Anträge auf stellenwirksame Änderungen (Stewi) müssen immer am 1. Schultag nach den Weihnachtsferien bei 

Ihrer Schulleitung eingegangen sein, in Papierform und im Original unterschrieben.  

 

Alle Versetzungsanträge werden online gestellt. Unter der zentralen Adresse www.lobw.de finden Sie alle online-

Verfahren und -Anträge wie Lehrerfortbildung, LBV-Kundenportal, Reisekosten, schulscharfe Ausschreibungen, 

Schulleitungsstellen und eben stellwirksame Änderungsanträge. 
 

Sie können zu folgenden Bereichen Anträge stellen: 

• Versetzung 

• Teilzeit/Freistellungsjahr/Deputatsänderung 

• Altersteilzeit bei Schwerbehinderung 

• Zurruhesetzung 

• Elternzeit 

• Beurlaubung 

• Pflegezeit 

• Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (Arbeitnehmer)  

 
Hier erfahren Sie genau, welche Anträge Sie über STEWI stellen können:  

www.lobw.de � STEWI/Versetzung � Allgemeine Informationen � Fragen und Antworten � „1. Welchen Antrag 

kann ich … stellen“ 
 

Weitere Schritte 
Ist der Online-Antrag abgeschlossen, erhalten Sie eine PDF-Datei Ihres Antrages. Diese müssen Sie  
 

• ausdrucken 

• den sog. Belegausdruck ihres Antrags unterschrieben bei ihrer Schulleitung abgeben 

Damit wir Sie unterstützen können, können sie uns Ihren PDF- Antrag gerne weiterleiten. 

 

Wichtig! Nach der derzeit gültigen Dienstrechtsreform gilt: Beamtinnen und Beamten, die 

• entweder ein Kind unter 18 Jahren betreuen oder 

• nach ärztlichem Gutachten eine angehörige Person pflegen 
können eine sogenannte unterhälftige Teilzeitbeschäftigung beantragen. Das Teilzeitdeputat muss min. 30 Prozent 

des Volldeputates betragen. 

Der Antrag wird i.d.R. bewilligt, sofern dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

SSA und ÖPR stellen jedes Jahr ein aktualisiertes Infoblatt zu Versetzungsanträgen zur Vergügung. 

 

Wichtig: Dieses Personalrats-Info dient der ersten Orientierung und kann eine profunde Rechtsberatung in Ihrem  
Einzelfall nicht ersetzen. Bei individuellen Anliegen zum Thema können Sie sich gerne an den Personalrat wenden! 

 

 

 

Für den Personalrat und inhaltlich verantwortlich 

Peter Fels Erdmuthe Röhrle 

Vorsitzender Bearbeitung 


